
Stadt Schwäbisch Hall

Satzung über den Kostenersatz bei Inanspruchnahme der Feuerwehr 
der Stadt Schwäbisch Hall

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 34 des 
Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall am 
17. Dezember 2014 die folgende

Änderung des Kostenverzeichnisses

nach § 2 Abs. 1 der oben genannten Satzung beschlossen.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Schwäbisch Hall, den 17. Dezember 2014

Hermann-Josef Pelgrim
Oberbürgermeister

Anlage 

zur Satzung über den Kostenersatz bei Inanspruchnahme der Feuerwehr der 
Stadt Schwäbisch Hall in der Fassung vom 22.02.2006

- Kostenverzeichnis -

1. Verrechnungssätze für Personalkosten – Pauschalen
  
1.1 für Einsätze nach § 2 der FW-Kostenersatzsatzung 34,00 €

je Mann und Stunde

1.2 Erfrischungszuschuss je Mann   8,00 €
bei länger als 4 Stunden dauerndem Einsatz

1.3 für in Bereitschaft stehende aber nicht abgerückte 34,00 €
FW-Männer je Mann und Stunde

1.4 Brandsicherheitswachdienst bei Ausstellungen, 13,00 €
Veranstaltungen
und Zirkussen je Mann und Stunde

1.5 bei Öl- und Schmutzeinsätzen zusätzlich je Mann und Stunde   3,00 €

1.6 hauptamtliche Feuerwehrangehörige
Gerätewarte 37,00 €
Stadtbrandmeister 59,00 €


